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(54) Verpackungsbehälter

(57) Es wird ein Verpackungsbehälter in Form einer
Dose für Lebensmittel und Genussmittel sowie ein Ver-
fahren zu seiner Herstellung vorgeschlagen. Der Verpak-
kungsbehälter enthält eine kreiszylindrische Hülle aus
einem heißsiegelfähigen Material, insbesondere Poly-
propylen, die aus einem rechteckigen Zuschnitt herge-
stellt wird und eine Längsnaht aufweist. In das eine Ende
der dadurch gebildeten Hülle wird ein Boden mit Abstand
von der entsprechenden Stirnkante eingeschweißt. Auf

der gegenüberliegenden Seite wird zunächst ein Ring
und innerhalb des Rings ein Deckel mit einem zylindri-
schen Mantelabschnitt eingeschweißt. Die Befestigung
des Deckels mit seinem Ring geschieht natürlich erst
nach dem Befüllen der Dose mit dem vorgesehenen Ge-
nussmittel.

Um auch bei erhöhtem Druck die Stabilität der Dose
aufrechtzuerhalten, ist in dem Boden ein Überdruckventil
angeordnet, das bei etwa 60 bis 80 mbar öffnet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine als Verpackungsbe-
hälter für Lebens- und Genussmittel dienende Dose.
[0002] Verpackungsbehälter dieser Art haben eine
mehrfache Aufgabe. Sie sollen zum einen natürlich die
Lebensmittel oder Genussmittel so gegen äußere Ein-
flüsse schützen, dass diese ihre Eigenschaften auch
über einen längeren Zeitraum unverändert beibehalten.
Hierzu gehört, dass die Verpackungsbehälter luftdicht
sind. Zum anderen sollen sie die Möglichkeit bieten, dass
ein Benutzer sehen kann, dass der Behälter noch nicht
geöffnet wurde. Darüberhinaus sollen sie natürlich auch
das Transportieren ermöglichen, das heißt sie müssen
eine gewisse Stabilität aufweisen. Trotzdem sollen sie
ein möglichst geringes Gewicht aufweisen, da beim
Transport natürlich nicht nur das Gewicht des Inhalts
zählt, sondern auch das Gewicht der Verpackung.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, ei-
nen Verpackungsbehälter schaffen, der allen diesen For-
derungen gerecht wird.
[0004] Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Erfin-
dung einen Verpackungsbehälter in Form einer Dose mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 vor. Weiterbildungen
der Erfindung sind Gegenstand von Unteransprüchen.
[0005] Die Dose enthält also eine zylindrische, insbe-
sondere kreiszylindrische Hülle aus einem Polypropylen,
das vorzugsweise mit einem Sauerstoffschutz versehen
ist. Der Boden kann insbesondere aus dem gleichen Ma-
terial bestehen und mit der Hülle verschweißt sein. Der
Deckel, der ebenfalls mit der Hülle verschweißt ist, wird
natürlich erst eingesetzt, wenn die Dose befüllt ist. Die
Verwendung eines Kunststoffmaterials mit Sauerstoff-
schutz bedeutet, dass keine Luft, insbesondere kein Sau-
erstoff, in das Innere gelangen kann. Sauerstoff ist der-
jenige Stoff, der Lebensmittel oder Genussmittel altern
lässt.
[0006] Die Zylinderform bedeutet, dass die Dose an
keiner Stelle Knicke aufweist, die eine Schwächung dar-
stellen könnten. Die gleichmäßige Krümmung der Wand
der Dose bedeutet, dass eine große Stabilität der Dose
gegeben ist. Die Dose kann auf dem Stirnrand der zylin-
drischen Hülse stehen, und sie ist in Axialrichtung der
Hülle deutlich belastbar.
[0007] In Weiterbildung der Erfindung kann vorgese-
hen sein, dass in das dem Deckel zugeordnete Ende der
Hülle ein Ring aus Polypropylen eingeschweißt ist, der
eine kurzzylindrische innere Mantelfläche bildet, an der
der Deckel mit einer Randfläche anliegt und mit der der
Deckel verschweißt ist. Es wird also eine eigene Anla-
gefläche für den Deckel gebildet, so dass eine definierte
Stelle vorhanden ist, an der der Deckel angeschweißt
wird.
[0008] In nochmaliger Weiterbildung der Erfindung
kann vorgesehen sein, dass der Deckel mindestens an
seiner Randfläche, das heißt mit der Fläche, mit dem er
mit der Hülle und/oder dem Innenring verschweißt ist,
Peeleigenschaften aufweist. Dabei kann es sich um eine

spezielle Behandlung des Materials des Deckels oder
eine Beschichtung handeln. Unter einer Peelschicht ver-
steht man eine Kunststoffschicht, deren Temperaturbe-
ständigkeit beziehungsweise deren Schmelzpunkt nied-
riger liegt als der des reinen Kunststoffmaterials. Dies
kann durch Zusätze erreicht werden. Die Peelschicht er-
möglicht einerseits einen flüssigkeitsdichtes und luftdich-
tes Versiegeln des Deckelrands, ermöglicht andererseits
aber einen Ablösen ohne eine Beschädigung der Peel-
schicht.
[0009] Auf diese Weise wird es möglich, den Deckel
vom Benutzer leicht abnehmen zu lassen.
[0010] In nochmaliger Weiterbildung der Erfindung
kann vorgesehen sein, dass der Boden eine flachzylin-
drische Mantelfläche aufweist, mit der er mit der Hülle
verschweißt ist. Diese Mantelfläche führt dazu, dass eine
größere Fläche für die Verschweißung zur Verfügung
steht. Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die An-
bringung des Bodens derart geschieht, dass der Boden
von der unteren Stirnkante der zylindrischen Hülle einen
gewissen Abstand aufweist. Beispielsweise kann der
freie Rand der umgebogenen Mantelfläche des Bodens
bündig mit der freien Stirnkante der Hülle verlaufen.
[0011] Der Abstand des kreisrunden Bodens von der
Stirnkante der Hülle hat den Vorteil, dass bei einer Druk-
kerhöhung im Inneren der Dose zunächst eine Ausbeu-
lung des Bodens nach außen erfolgt, was die Standfe-
stigkeit der Dose noch nicht beeinträchtigt, solange der
Boden nicht weiter als bis zu der Ebene der Standfläche
ausgebeult wird.
[0012] In nochmaliger Weiterbildung der Erfindung
kann vorgesehen sein, dass die Dose ein Überdruckven-
til aufweist. Solche Überdruckventile sind bei Verpackun-
gen an sich bekannt. Bei den bekannten Überdruckven-
tilen spricht das Ventil bei einem Überdruck von 3 bis 5
mbar. Die Erfindung schlägt jedoch vor, ein Überdruck-
ventil zu verwenden, das beispielsweise erst bei etwa 60
bis 80 mbar anspricht. Dadurch wird es möglich, dass
auch bei einem Überdruck, der zu einer größeren Aus-
beulung des Bodens führen würde, die Standfestigkeit
und Stabilität der Dose nicht leidet.
[0013] Um weder den optischen Eindruck zu beein-
trächtigen noch die Möglichkeit von Beschädigungen
entstehen zu lassen, kann erfindungsgemäß in Weiter-
bildung vorgesehen sein, dass dieses Überdruckventil
im Boden der Dose angeordnet wird. Dort ist es nicht
sichtbar, wenn die Dose auf dem unteren Rand steht.
[0014] Die Dose wird vorzugsweise aus einem flächi-
gen Zuschnitt hergestellt und weist auf diese Weise eine
in Längsrichtung verlaufende Naht auf. Bei dieser Naht
kann es sich um die Verschweißung der übereinander
gelegten Ränder des für die Hülle verwendeten Zu-
schnitts handeln.
[0015] Die Erfindung schlägt ebenfalls ein Verfahren
zum Herstellen eines Verpackungsbehälters in Form ei-
ner Dose zum Abpacken von Lebensmitteln und Ge-
nussmitteln vor. Nach diesem Verfahren wird eine Folie
als Endlosband zur Verfügung gestellt, dass dann von
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der Rolle abgezogen wird. Die Folie wird in einzelne Ab-
schnitte zertrennt. Jeder Abschnitt wird um die Längs-
richtung des Bandes gekrümmt, beispielsweise um einen
Dorn herum gelegt. Die etwas überlappenden Ränder
des Zuschnitts werden miteinander verschweißt. Ein Bo-
den wird aus dem gleichen Material ausgestanzt und in
das eine Ende der aus dem Zuschnitt der Folie herge-
stellten Hülle eingeschoben und eingeschweißt. Nach
dem Befüllen wird ein Deckel in das andere Ende der
Hülle eingesteckt und eingeschweißt.
[0016] In Weiterbildung der Erfindung kann vorgese-
hen sein, dass der Boden mit Abstand von der zugeord-
neten Stirnkante der Hülle eingeschweißt wird.
[0017] Um ein zu starkes Ausbeulen des Verpak-
kungsbehälters bei Erhöhung des Drucks im Inneren zu
verhindern, kann erfindungsgemäß vorgesehen sein,
dass in den Boden vor seinem Einsetzen in die Hülle ein
Überdruckventil eingesetzt wird.
[0018] In Weiterbildung kann vorgesehen sein, dass
in das Deckelende ein Ring eingeschweißt wird, der an
der Innenseite der Hülle anliegt und an dessen innerer
Mantelfläche der Deckel zum Anliegen gebracht wird,
bevor er verschweißt wird.
[0019] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass der
Ring und der Deckel zunächst miteinander verbunden
oder zusammengestellt werden und als Einheit mit der
Hülle verschweißt werden.
[0020] Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorzüge
der Erfindung ergeben sich aus den Ansprüchen und der
Zusammenfassung, deren beider Wortlaut durch Bezug-
nahme zum Inhalt der Beschreibung gemacht wird, der
folgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsfor-
men der Erfindung sowie anhand der Zeichnung. Hierbei
zeigen:

Figur 1 die perspektivische Darstellung der Einzeltei-
le einer Dose nach der Erfindung;

Figur 2 in vergrößertem Maßstab einen Teilschnitt
durch die einzelnen Teile der Dose;

Figur 3 eine Darstellung eines Überdruckventils, wie
es bei der Dose zur Anwendung kommt;

Figur 4 einen Teilschnitt durch das Überdruckventil
der Figur 3 und

Figur 5 schematisch die Stadien der Herstellung einer
Dose nach der Erfindung.

[0021] Zunächst zu Figur 1, die eine perspektivische
auseinander gezogene Darstellung der als Verpak-
kungsbehälter dienenden Dose zeigt. Die Dose enthält
eine zylindrische Hülle 1, die aus einem einzigen Zu-
schnitt hergestellt ist. Die Ränder dieses zunächst fla-
chen Zuschnitts werden miteinander verschweißt und bil-
den eine Längsnaht 2. Die Hülle ist kreiszylindrisch auf-
gebaut und weist eine obere Stirnkante 3 und eine am

entgegengesetzten Ende ausgebildete Stirnkante 4 auf.
Der oberen Stirnkante 3 ist ein Deckel 5 zugeordnet, wäh-
rend der unteren Stirnkante 4 ein Boden 6 zugeordnet
ist. Der Boden 6 ist als ebenes Element mit einem flachen
von der Dose weg gewandten Wandabschnitt 7 ausge-
bildet. Er wird von der Unterseite her in die Dose einge-
schoben, bis der freie Rand 8 des Randabschnitts 7 bün-
dig mit der Stirnkante 4 der Hülle 1 verläuft. Dann erfolgt
längs des Randes 7 eine Ultraschallverschweißung zwi-
schen dem Boden und der Hülle 1. Dadurch ist an dieser
Stelle eine luftdichte Verbindung gegeben.
[0022] Auf der gegenüberliegenden, im Gebrauchszu-
stand oberen Seite der Hülle 1 wird ein Ring 9 angeord-
net, der mit seiner Außenseite an der Innenseite der Hülle
1 angeschweißt wird und der geringfügig in die Hülle 1
hinein ragt. Der Ring 9 bildet eine Innenseite 10, an der
der Außenrand 11 des Deckels 5 zur Anlage kommt und
an der er angeschweißt wird. Dieser Außenrand 11 des
Deckels 5 weist Peeleigenschaften auf, das heißt er kann
dort leichter abgelöst werden.
[0023] Die Figur 2 zeigt die Einzelheiten, die gerade
beschrieben wurden, in ihrer gegenseitigen Zuordnung.
Die Hülle 1 ist abgebrochen dargestellt. In die linke Seite
entsprechend der Stirnkante 3 wird also der Ring 9 ein-
gesetzt, der eine Außenfläche 12 und eine Innenfläche
13 aufweist. Mit der Außenfläche 12 wird er mit der In-
nenseite der Hülle 1 verbunden. Er weist an seiner Au-
ßenfläche 12 einen Flansch 14 auf, der eine Anlageflä-
che 15 bildet. Dadurch ist die korrekte Position des Rings
9 gegenüber der Hülle 1 definiert.
[0024] Mit der Innenseite 13 des Rings 19 wirkt die
Außenseite 11 des Deckels 5 zusammen. Auch der Dek-
kel 5 weist an seinem Endbereich einen nach außen vor-
springen Flansch 16 auf, an dem beispielsweise eine An-
fasslasche 17 ausgebildet sein kann. An diesen Flansch
16’ schließt sich ein zylindrischer Teil an, der dann von
einer nach außen gerichteten Sicke 18 gefolgt wird.
[0025] Der Deckel 5 wird zunächst in den Ring 9 ein-
geschoben und dann als Einheit in die etwas aufgewei-
tete Hülle 1 eingesetzt, und anschließend mit dieser ul-
traschallverschweißt.
[0026] Am gegenüberliegenden Ende wird das Boden-
element mit seinem Mantel 7 ebenfalls in das Ende der
Hülle von der Stirnkante 4 aus eingeschoben, bis die
freie Kante 8 des Bodenelements 6 bündig mit der Stirn-
kante 4 verläuft. Anschließend erfolgt längs des Randes
eine Ultraschallverschweißung.
[0027] Natürlich erfolgt das Anschweißen des Deckels
erst, wenn die Dose mit dem Genussmittel oder dem Le-
bensmittel gefüllt ist.
[0028] Figur 3 zeigt die Draufsicht auf ein Überdruck-
ventil, wie es im Boden 6 der Dose erfindungsgemäß
angebracht werden kann. Dieses Überdruckventil enthält
zwei miteinander verbundene Schichten aus Kunststoff,
wobei in der dem Behälter zugewandten Schicht 23 eine
definierte Öffnung 20 vorhanden ist. Über diese untere
Schicht 23 ist eine obere Schicht 24 gelegt, die mithilfe
zweier Klebeschichten mit der unteren Kunststoffschicht
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23 verklebt ist. Die beiden Klebeschichen erstrecken sich
vom Rand aus bis in Richtung auf das Loch 20, lassen
zwischen sich aber einen Abstand frei. Die einander zu-
gewandten Kanten 22 der Klebeschicht bilden einen von
einer Kante 25 des Überdruckventils zu der anderen Kan-
te 25 durchgehenden Kanal, in dem die Öffnung 20 mün-
det. Zwischen die beiden Schichten 23, 24 ist in diesem
Kanal 21 ein Tropfen Siliconöl aufgebracht. Die beiden
Schichten liegen also unterstützt durch das Siliconöl
auch innerhalb des Kanal 25 aneinander an. Wenn in
dem Inneren der Dose ein Überdruck entsteht, so kann
er durch den Zwischenraum zwischen der unteren Folie,
den Kanten 22 durch den Kanal in der Figur 4 nach oben
und unten entweichen. Je nachdem, wie groß Loch 20
und die Dicke und Breite der Klebeschichten ist, lässt
sich der Druck einstellen, bei dem das Überdruckventil
öffnet. Erfindungsgemäß kann hier ein Tropfen Silikonöl
aufgebracht werden, mit dem sich die Charakteristik des
Überdruckventils noch besser regulieren lässt.
[0029] Nun zu Figur 5. Figur 5 zeigt sehr vereinfacht,
wie man aus einer als Endlosband vorliegenden Folie
den Behälter herstellt. Die Folie 30 wird von einer Foli-
enrolle 31 abgewickelt. Die Folienrolle besitzt eine Breite,
die dem Umfang der Dose entspricht. Die Folie kann auf
ihrer späteren Innenseite einzelne Markierungen 32 auf-
weisen, die angeben, an welchen Stellen die Folie zu
zertrennen ist. Die Folie wird dann eingerollt, so dass die
früheren Seitenkanten des Endlosbandes 30 einander
etwas überlappen. Dort erfolgt eine Verschweißung zur
Bildung der Längsnaht 2. Auf diese Weise ist die Hülle
1 gebildet. Das Herumlegen und Verschweißen kann auf
einem Dorn geschehen, der die Hülle auch dann hält,
wenn der Boden 6 in das eine Ende eingesetzt wird.
[0030] Im Einzelnen wird folgendermaßen vorgegan-
gen. Die Folie 30 wird von der Folienrolle 31 in eine Re-
gisterschlaufe vorabgewickelt. Von dort wird über Vaku-
umsaugbänder, die mit Servomotoren angetrieben wer-
den, die benötigte Abschnittlänge abgezogen. Dies wird
über die Markierungen 32 gesteuert, die auf der Folie
angebracht sind. Die Folie wird auf einen Falttisch trans-
portiert und dort abgeschnitten.
[0031] Der abgeschnittene rechteckige Zuschnitt wird
um einen runden Faltdorn gefaltet. Die Folie wird mit
Saugluft auf dem Dorn gehalten. Die beiden Ränder
überlappen sich und bilden eine Überlappnaht.
[0032] Es sind mehrere Dorne sternförmig an einem
Rad angebracht, beispielsweise acht Dorne. Auf diesen
Dorn wird die Längsnaht gesiegelt. Als Siegelunterlage
dient eine Siegelleiste, die aus Stahl und PTFE besteht.
In der Dornoberfläche gibt es Löcher, mit denen die Folie
von der Siegelleiste abgeblasen werden kann. Die Sie-
gelleiste ist erforderlich, da die Folie innen siegelfähig
sein muss.
[0033] In der nächsten Station, das heißt nach Drehen
des die Dorne enthaltenden Rades, wird die Folie um
den Bodenbereich von dem Dorn heruntergezogen. In
der nächsten Station wird der Bodenbereich etwas auf-
geweitet, beispielsweise auf eine Schräge von 15°.

[0034] In dieser Station wird das Bodenbauteil 6 ein-
gesetzt. Dieses Bauteil wird ebenfalls von einer Folien-
rolle verarbeitet. Die Folie wird über einen Servomotor
mit Rollen von der Folienrolle abgezogen. Eine mit einem
Tiefziehwerkzeug verbundene Stanze schneidet das Bo-
denbauteil aus und verformt den Rand in der dargestell-
ten Weise. Über eine Drehscheibe wird dieses Bauteil
vor das Siegelwerkzeug gebracht. Dieses Werkzeug
übernimmt das Bodenbauteil mithilfe von Unterdruck und
fügt es in die Hülle 1 bei gleichzeitigem Siegeln ein. Diese
Versiegelung kann thermisch oder mit Ultraschall erfol-
gen.
[0035] In der nächsten Station des die Faltdorne auf-
weisenden Rades wird die füllfertige Dose vom Dorn ab-
gezogen, beispielsweise durch mit Blasluft unterstütztes
mechanisches Abziehen. Die Dose wird dann um 90°
gedreht, so dass die Öffnung nach oben gerichtet ist, und
wird in ein intermittierendes Rad eingesetzt. Auf diesem
Rad wird das Füllgut eingebracht und die Dose ver-
schlossen.
[0036] Das Befüllen kann beispielsweise mit Kaffee-
pads oder auch mit gemahlenem Kaffee erfolgen.
[0037] Beim Füllen von Kaffeepads werden diese von
der Herstellung in Gruppenstapeln in Kassetten über-
nommen. Die Kassetten sind in Gruppen an einer Kette
angebracht. Die Ketten können sich individuell bewegen.
[0038] Auf dem Weg von der Padmaschine zur Foli-
endosenmaschine werden die Pads evakuiert und wie-
der mit Stickstoff begast, das heißt die Luft wird aus dem
Stapel entfernt. Der Stapel Pads wird über die Düse der
Foliendosemaschine gefahren und dort in die Dose ge-
schoben. Dabei ist eine Düse behilflich, die auf den
Durchmesser der Kaffeepads ausgelegt ist. Die Dose
kann zuvor mit Flüssigstickstoff beaufschlagt werden,
der nach circa 4 Sekunden verdampft und somit einen
kontrollierten Überdruck in der Foliendose erzeugt.
[0039] Die Dose wird nun bis zur Deckelaufsetzstation
transportiert, in der der Deckel in die Dose eingefügt wird.
Dies kann ein Ring mit aufgesiegeltem Deckel sein, siehe
oben, oder auch nur eine Folie, die in die Dose gescho-
ben wird. Danach wird der Ring an den Mantel gesiegelt.
[0040] Der sich in der Dose aufbauende Überdruck,
entstehend durch von dem Kaffee ausgehenden Gas,
kann, sobald er die erwähnten Wert überschreitet, durch
das Überdruckventil abgegeben werden.

Patentansprüche

1. Dose zum Abpacken von Lebens- und Genussmit-
teln, mit

1.1 einer zylindrischen Hülle (1) aus einem sie-
gelfähigen Material, insbesondere Polypropy-
len,
1.2 einem in das eine Ende der Hülle (1) einge-
schweißten Boden (6),
1.3 einem in das dem Boden (6) abgewandte
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Ende der Hülle (1) eingeschweißten Deckel (5).

2. Dose nach Anspruch 1, bei der in das dem Deckel
(5) zugeordnete Ende der Hülle (1) ein Ring (9) aus
Polypropylen eingeschweißt ist, der eine innere
Mantelfläche (13) bildet, an der der Deckel (5) mit
einer Randfläche (11) anliegt.

3. Dose nach Anspruch 1 oder 2, bei der der Deckel
(5) mindestens an seiner der Hülle (1) zugeordneten
Randfläche (11) mit einer Peelschicht versehen ist
beziehungsweise Peeleigenschaften aufweist.

4. Dose nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
bei der der Boden (6) eine flachzylindrische Mantel-
fläche (7) aufweist, längs der er mit der Hülle (1)
verschweißt ist.

5. Dose nach Anspruch 4, bei der die Mantelfläche (7)
mit ihrer freien Kante (7) bündig mit der Kante (4)
der Hülle (1) verläuft.

6. Dose nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
bei der die Dose ein Überdruckventil (Figur 3) auf-
weist.

7. Dose nach Anspruch 6, bei der das Überdruckventil
im Boden (6) der Dose angeordnet ist.

8. Dose nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
bei der die Hülle (1) der Dose eine Längsnaht (2)
aufweist.

9. Dose nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
bei der die Hülle Kreiszylinderform aufweist.

10. Verfahren zum Herstellen einer Dose, bei dem

10.1 eine Folie als Endlosband von einer Rolle
(31) abgerollt wird,
10.2 die Folie in einzelne Abschnitte zertrennt
wird,
10.3 jeder Abschnitt zu einer zylindrischen Hülle
(1) geformt wird, deren Längsränder sich etwas
überlappen,
10.4 die Längsränder miteinander verschweißt
werden,
10.5 in das eine Ende der dadurch gebildeten
Hülle (1) ein Boden (6) eingeschweißt wird,
10.6 nach den Befüllen in das offene Ende der
Hülle (1) ein Deckel (5) eingeschweißt wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10, bei dem der Boden (6)
mit Abstand von der Stirnkante (4) der Hülle (1) an-
gebracht wird.

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, bei dem in der
Wand der Dose, insbesondere im Boden (6), ein

Überdruckventil angebracht wird.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 12, bei
dem in das dem Deckel (5) zugeordnete Ende der
Hülle (1) ein Ring (9) eingesetzt wird, der an der In-
nenseite der Hülle (1) anliegt und an dessen innerer
Mantelfläche (13) der Deckel (5) zum Anliegen ge-
bracht wird.

14. Verfahren nach Anspruch 13, bei dem der Ring (9)
und der Deckel (5) zusammengefügt und dann ge-
meinsamen an der Hülle (1) angeschweißt werden.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 14, bei
dem der Deckel (5) mindestens an seinem der Hülle
(1) zugeordneten Außenseite mit Peeleigenschaften
versehen wird.
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